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§ 20 URG Anfechtbarkeit von
Überbrückungs- und

Reorganisationsmaßnahmen
 URG - Unternehmensreorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Überbrückungsmaßnahmen sind Rechtshandlungen während des Verfahrens zur Aufrechterhaltung des

gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, Reorganisationsmaßnahmen Rechtshandlungen, die im Reorganisationsplan,

auf Grund dessen das Verfahren aufgehoben worden ist, beschrieben sind und während des Verfahrens, binnen

30 Tagen nach dessen Aufhebung oder danach, solange ein Reorganisationsprüfer bestellt ist, vorgenommen

werden.

2. (2)Überbrückungsmaßnahmen, denen der Reorganisationsprüfer zugestimmt hat, und

Reorganisationsmaßnahmen können nach §§ 28, 30 und 31 IO nur auf Grund von Umständen angefochten

werden, die dem Reorganisationsprüfer nicht bekannt gewesen sind. Die Anfechtung setzt überdies voraus, daß

der Anfechtungsgegner die Benachteiligung eines anderen Gläubigers bzw. seine Begünstigung und die

entsprechende Absicht des Schuldners bzw. die Zahlungsunfähigkeit gekannt hat. Gleiches gilt für Befriedigungen

und Sicherstellungen von Forderungen aus den genannten Maßnahmen, solange ein Reorganisationsprüfer

bestellt war.

3. (3)Überbrückungsmaßnahmen, die für die ersten 30 Tage nach Einleitung des Verfahrens ohne Zustimmung des

Reorganisationsprüfers vorgenommen werden, können nicht deshalb nach der Insolvenzordnung angefochten

werden, weil der Anfechtungsgegner die Zahlungsunfähigkeit kennen mußte. Gleiches gilt für Befriedigungen und

Sicherstellungen von Forderungen aus diesen Maßnahmen, solange ein Reorganisationsprüfer bestellt war.
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